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Solothu r n. Nachdem das Forstdepartcmcnt unlängst in Ölten

mit den sämmtlichen Bezirksförstern die Zustände unserer Wälder
und das Forstwesen im Allgemeinen besprochen, hat dasselbe im

vorigen Monar in den einzelnen Bezirken Versammlungen angeordnet,

zu welchen die Förster, die Bannwarte, die Forstkommissionen, dic Ammänner

und Gemeinderäthe und diejenigen Privaten eingeladen sind, welche sich

für die Hebung des Forstwesens ur ihren Gemeinden thätig zeigen. An

den Versammlungen werden die forstlichen Verhältnisse, wie sie dermalen

bestehen, den Anwesenden vorgestellt, herrschende Uebelstände werden den

Gemeinden zur Kenntniß gebracht und auf die Folgen tüngewiesen, die

daraus für sie hervorgehen müssen; überhaupt wird gesucht, den Ge-

incindevorstehcrn die jetzigen Leistungen und die LeistungSfäbigkeit ihrer

Wälder an der Hand von gesammelten statistischen Angaben klar denn

zustellen, um sie für bessere Bewirthschaftung derselben anzuregen und

zu gewinnen. Im Besondern ist dann auch die Anlage von Forst- und

Baumschulen, Waldkultur und Holzungsweisc, die Stellung der Bann-
warte :c, w. Gegenstand der Besprechung, Durchwandern wir unsere

Thäler, so blicken von gar manchen Abhängen die Folgen von tadel-

haftem Wirthschaftsbctricb und die Merkmale übel ausgeführter AbHolzung
warnend und abschreckend zu uns hernieder. Ja, gestehen wir es nur,
unsere schönen Wälder sind vor Jahren sowohl von den Aufsichtsbehörden
als den Holzbcrechtigtcn hart mißhandelt worden; es ist deßhalb um so

mehr nothwendig, daß die Behörden wieder in geeigneter Weise und mit
aller Thätigkeit und Energie in diesen sehr wichtigen Zweig der Vcr-
walrung eingreifen. Der Leser wolle aber daraus nicht schließen, daß
das Forstwesen im Kanton Solothurn noch auf der niedrigsten Stufe
stehe — durchaus nicht. Schon seit Jahren haben nur die verschiedenen

Schäden bemerkt und dieselben durch entsprechende Mittel zu heilen ge-
sucht; in der Abgabe von Ban- und Brennholz hat man sich eingeschränkt;
sorgsamere Holzungsweisc und die Anlage von Waldwegen durchgeführt,
ja iir mehreren Gemeinden sehen wir regelrecht angelegte und gut gepflegte

Saatschulcn, die unö Zeugniß geben, daß reges Streben und Eifer für
die Forstkultur vorhanden ist. Daß aber alle Gemeinden an der

Verbesserung ihrer Forstwirthschaft mit allem Ernste arbeiten und jede
die ihren Verhältnissen entsprechenden Mittel in Anwendung bringe, damit
das enorme Kapital unserer Wälder wieder recht fruchtbar werde: —
Das ist der Zweck der gegenwärtig stattfindenden forstlichen Versamm-
lungen, und der Einsender wünscht nur, daß derselbe vollständig erreicht
werde. (Landwirthschaftl. Ztg.)
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Forstfrevel und Forstpolizei. In den Bcrnischcn Blättern
für Landwirthschaft klagt ein Watdbesitzcr für Viele darüber, daß sieb

seit Eintritt der kalten Witterung die Holzfrevel mehren und daß die

Entwendung von Laub und MooS eber im Zu- als im Abnehmen
begriffen fei. Die Ursache findet der Korrespondent im Mangel an
einem zeitgemäßen Forststrafgefty; er wünscht daher, daß daS in AuS-
ficht stehende Forstgesetz, daö auch diesem Üebelstande abhelfen werde,
möglichst bald erscheinen möchte. Dabei macht er mit vollem Recht
darauf aufmerksam, daß der mangelhafte Forstschutz seine Ursache zu
einem großen Theil darin finde, daß zu viele Vannwark? angestellt und
in Folge dessen alle zu schlecht bezahlt seien. Richt selten komme eS

vor, daß beeidigte Bannwarte die wahrgenommenen, aber außerhalb
ihres Bezirkes begangenen Frevel nicht anzeigen, ja sogar, um die

Frevler vom eigenen Bezirk abzuhalten, dieselben zur Begehung von
Freveln außerhalb desselben aufmuntern. Zur Beseitigung dieses Uebel-

standeS macht der Korrespondent den zeitgemäßen Vorschlag, die Anstel-
lung der Bannwarte und die Größe der Schutz bezirke gesetzlich zu ordnen
und dabei darauf Bedacht zu nehmen, die Schutzbezirke so groß zu

machen, daß den Bannwarten ein angemessener Lohn gegeben und von
ihnen gefordert werden könnte, daß sie ihre Zeit größtentheis im Walde
zubringen. Die Privatwaldungen wären dabei zu behandeln wie die

GcmcindSwaldungen und mit diesen in die nämlichen Schutzbczirke ein-

zurcihen. Solche Bannwartc würden dann gerne an den Bannwartcn-
kursen Theil nehmen und neben der Aufsicht auch Kulturen und Holz,
auszcichnungcn besorgen können.

zur Bestellung von Samen exotischer Holzarten.

Die vom schweizerischen Forstvcrcin zur Förderung von Anbau-
versuchen mir erotischen Holzarten erwählte Kommission wird sich an-
gelegen sein lassen, auch für die diesjährigen Saaten den Bezug von
Samen für die schweizerischen Forstverwaltungen bestmöglichst zu ver-
Mitteln; sie legt nachstehend das Sameuvcrzeichniß pro l8,67 vor, mit
der Einladung, Bestellungen beim Präsidenten der Kommission, Herrn
Professor Kopp in Zürich, mit möglichster Beförderung einzugeben.

Samenverzeichuiß Pro 1867. NÂàKU-
I. N a delhöl ; e r. per Fr. Rp.

* ^.dies vvpdalaniea, Mische Weißtamie vom Al,n,to Nero Loth —. 75
* „ ^xvNini», griechische BeiAaline —. 85

„ Rsgiuoe à»Ii»e, arkadische Weitztanne —. 85
*

„ spanische Weißtanne „ —.85
„ chg'ässch, Fräsers Weißtamie „ k. 90

„ bà-eniva, Balsamtanne „ -^.75
^

„ oannäsirsis. kanadische Hemlocktannc „ —. 80
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ver Fr.Rp,
*

„ Noi'àr>iÂlliiis>irs., Weißtanne der Krimm Loth 1. 1»

„ ?iokw, sibirische Weißtannc „ 3. 20

„ nldn, amerikanische Weißfichte „ 1. 35
^

„ Vouz-Iasii, kalifornische Tanne sdcr Same dieses

Jahr nicht erhältlich).
^

„ tlrisntalis, Sapindusfichte 100 Körner 1.10
* ?inus sxeolsa, Himalaye.kicfer „ 2. 60
*

„ löninbsrtiana, Ricstiikicser Loth 3. 25

„ panac-üsioa., vom Gebirge Boidas in Griechenland, neu 1. 60
* „ ?vuvo, nnmlische Arve 100 Korner 5.—

„ lOonderaem, Schwerkiefcr 10 —. 80

„ 8»bini»ll», großzaofige Sabine-Kiefer sSenne dieses

Jahr reicht erhältliw).
^ 5V«I!ingtor>ia gi-gnntoa, kalifornische Riescnfichte >00 „ 1. 10
* lâix arnsi'icaiia, anicrikanischc Lärche Loth 3. 20

„ dàtickoa, dahurische Lärche 100 Körner 2.—
* Eodrns I-ibnni, Libanon-Ccder Loth —. 85
^

„ itllantiea, Atlas-Ccder oder Silber-Ceder „ —. 50
* „ Dsodnra, Himal.tya-Ccder sdcr Saine dieses Jahr

nicht erhältlich).
* äuniporus vii-Ainisna, virginischer Savenbauin „ —. 30
* llaxoäinin äistiobum, vrrginische Sunipf-Cipresse „ —. 80
* „ semxvrvirouk, Soquoi» sempervirsus 100 Körner 1. 35
^ Abrufs. AiAaatsn (L'rnigäana.) Portion 1. 35

Lalikbui'ia adiantikolin (?>nA><odiloba) 100 Körner 5. 10

II. L a a b hölzc r
* (Ztisreuiz nlbn Pfund 3. 20
* „ rndia, Blutciche „ 4. 50

„ eoooiirsa, Scharlachciäie „ 4. 60

„ tiriatoiia „ 9. 50

„ inaoroaarpa, großtrüchtige Eiehc „ 6. 30
^

„ palnötris „ 5. 30

korruAiirsa, nordamerikanischc Buche Loth 1. 10
?raxinu8 Orirns, Manna-Esche „ —.30

* „ »merioml», amerikanische Esche „ —. 30
* àoor äusz-oarpum, Silbcrahorrr sSame dieses Jahr nicht

erhältlich).

„ divAnndo —.15
„ savvlmàuiu, Zuckerahorn „ —. 30

„ rudrnin, rother Ahorn —.60
dsltis aristralis Pfund 2. —
Dilin ai-Zontk-r, Silbcrlii.de „ 5. 20
VInwnu« avvidentallg, e.nierikanischc Platane „ 2. —

" Lotnla lanta, zähe Birke Loth 2.—
^ dii^lsus alba, (larva alba, weißer Nußbaum, Hikory Pfund 2. 60
* „ iiÍArs., schwarzer Nußbaum .10 Nüsse —. 50

„ einsrea, grauer „ 10 „ —.70
Bemerkungen. Zu den vorstehend bezeichneten Preisen kommen noch die

in Zürich für Verpackung und Versendung erwachsenden Kosten. Diese werden aber
nur von geringem Belange sein. — Bei den Samenartcn, bei welchen der Preis
per Loth oder per 100 Körner angegeben ist, tritt bei Bestellungen von 1 Pfund
und mehr resp. 1000 und mehr Körnern eine erhebliche Preisermäßigung ein. —
Die mit * bezeichneten Holzarten sind vorzugsweise zu Anbauversuchen zu empfehlen.



— 32 —

Programm des Centralbannwartenknrses auf der Riitir.
In Ausführung der Verordnung des Regierungsrathes vom 27. Januar 1862

werden für den Ccntralbannwartenkurs des Jahres 1867 folgende Bestimmungen
festgesetzt:

1. Der Kurs dauert 6 Wochen und zwar
im Frühjahr vom 1. bis 20. April,
im Herbst vom 28. Oktober bis 16. November.

2. Der Unterricht umfaßt praktische Waldarbeiten und theoretische Borträge,
welch' letztere höchstens 10 der Zeit umfassen sollen.

6. Am Schlüsse des Kurses wird ei» Examen abgehalten und es erhalten die
Thcilnehmer, welche dasselbe gut bestehen ein Fähigkeitszcugniß.

4. Gemeinden und Korporationen, welche wünschen, daß ihre Bannwarte diesen
Kurs besuchen, haben die Anmeldung zur Aufnahme derselben vor dem 15.
März bei der unterzeichneten Direktion schriftlich einzureichen.

5. Personen, welche sich zum Bannwartcndienste ausbilden und hiczu diesen Kurs
besuchen wollen, haben sich ebenfalls vor dem 15. März bei der unterzeichneten
Direktion schriftlich um die Aufnahme zu bewerben und ein von dem Gemeinde-
rath ihrer Wohnsitzgemeindc ausgestelltes Zeugniß über guten Leumund beizulegen.

6. Die Theilnehmer erhalten Kost und Logis unentgeltlich. Mehr als 15 Theil-
nehmer können aber nicht aufgenommen werden.

Bern, den 9. Februar 1867.
Der Direktor der Domänen und Forsten:

Weber.

Programm des Forstgcomcterknrses.
Die unterzeichnete Direktion hat mit Ermächtigung des Rcgierungsraths auch

dieses Jahr einen praktischen Lchrkurs für Geometer angeordnet. Den Unterricht und
die Leitung übernimmt Herr Ingenieur Rohr, Kantonsforstgeomcter in Bern.

Der Unterricht ist unentgcldlich; hingegen haben die. Theilnehmcr ihren Unterhalt
selbst zu bestreiken. Mehr als 12 Theilnehmer können nicht angenommen werden.

Der Kurs wird am 22. April mit einem kurzen Vorexamen in Algebra und
Trigonometrie beginnen und bis 11. Mai dauern.

Der Kurs wird in folgende Theile zerfallen:
I. Triangulationen, trigonometrische Berechnungen verbunden mit Uebungen im

Rechnen nach einein der Wirklichkeit entnommenen Beispiel.
II. Kenntniß der Meßinstrumente, besonders des Thcodolitheu, Aufnahme eines

in der Nähe von Bern liegenden Waldes nach dem pvlpgonometrischcn Wer-
fahren, verbunden mit einer Anschlußtriangulation an das schwciz. Dreiecknctz.

III. Auftragen und Berechnen des aufgenommenen Komplexes »ach graphischer
und polygonomctrischer Methode.

IV. Nivellements und Absteckung von Holzabfuhrwegen.
Die Theilnehmcr haben ihre Anmeldungen bis den 1. April nächsthin schriftlich

an die unterzeichnete Direktion einzureichen und einen kurzen Bericht über ihre bis-
herigc Thätigkeit beizufügen.

Pern, den 9. Februar 1867.
Der Direktor der Domänen und Forsten:

Weber.

Alle Einsendungen sind an El. Landolt, Professor in Zürich,
Reklamationen betreffend die Zusendung den Blattes an Orell, Füßli
und Comp. daselbst zu adressiren.

Druck und Expedition von Orell, Füßli â Comp.
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